Stadt Braunschweig 17-03961

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Planung fur eine Querungshilfe Uber die Schapenstrale in Hohe

Seikenkamp

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 08.03.2017
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (Anhérung) 14.03.2017 o]
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 15.03.2017 o]
Beschluss:

,Der Planung und dem Bau der Querungshilfe in der Schapenstralie ndrdlich des
Knotenpunktes Seikenkamp/Birkenheg gemafl Anlage 1 wird zugestimmt.®

Sachverhalt:

Begrindung der Beschlussvorlage

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus

§ 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 lit. a der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig.
Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Vorlage zum Bau der
Querungshilfe um einen Beschluss Uber Planungen, deren Bedeutung wesentlich Uber den
Stadtbezirk hinausgeht, fir die der Planungs- und Umweltausschuss beschlusszustandig ist.

Anlass

Der Stadtbezirksrat 114 Volkmarode forderte am 08.11.2012 die Verwaltung der Stadt
Braunschweig auf, an der Kreuzung Seikenkamp/Schapenstralie eine Querungsmoglichkeit
fur FuRganger durch einen Kreisverkehr oder eine Verkehrsinsel zu schaffen. Die Querung
Uber die Schapenstrale in Hohe Seikenkamp ist im Schulwegplan der Grundschule
Volkmarode als Schulweg eingetragen. Die derzeitige Situation ohne Querung im Bereich
der Ortsein- und -ausfahrt stellt eine unbefriedigende Situation fiir querende Schulkinder,
aber auch andere Verkehrsteilnehmer dar. Zwischenzeitlich konnte eine Finanzierung fir
diese aus Sicht der Verwaltung sinnvolle MaRnahme sichergestellt werden.

Die Baumalinahme wird im 2. Halbjahr 2017 umgesetzt werden.

Planung

Die Verwaltung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2013 beauftragt,
eine Planung fur eine Querungshilfe Gber die Schapenstralle in Hohe Seikenkamp zu
veranlassen. Die Querung der Schapenstral’e wurde dabei zunachst sudlich der
Einmindung Seikenkamp vorgesehen (siehe Mitteilung 13434/13 vom 27.12.2013).

Weitergehende Untersuchungen haben ergeben, dass der Schwerpunkt der querenden
Wegebeziehungen auf der Nordseite des Knotenpunkts liegt. Daher ist eine Anordnung auf
dieser Seite sinnvoll. Die Planung wurde entsprechend Uberarbeitet.




Nach Untersuchung verschiedener Varianten stellt eine Beibehaltung des 6stlichen
Fahrbahnrandes und eine Verbreiterung der Strale nach Westen die insgesamt glinstigste
Lésung dar.

Eine Verschwenkung nach Osten, die zu einer gréReren Geschwindigkeitsdampfung des in
den Ort einfahrenden Verkehrs flihren wiirde, ist mit verhaltnismaRigen Mitteln nicht zu
erzielen, da dieses u. a. Grunderwerb in Hausgarten zur Folge hatte.

Bei der vorliegenden Planung werden keine privaten Grundsticke in Anspruch genommen,
eine ausreichende Aufstellflache wird durch die Verrohrung des Grabens erreicht, der
Einmindungsbereich Birkenheg und die dstliche Fahrbahn der Schapenstralle bleiben
weitgehend unverandert.

Auf der Westseite wird die Schapenstralle verbreitert und der Einmiindungsbereich des
Seikenkamps, die Bordanlagen sowie der Gehweg werden entsprechend angepasst.

Von diesen baulichen Anderungen ist auch die unmittelbar nérdlich angrenzende Bushalte-
stelle betroffen, die noch nicht niederflurgerecht ausgebaut ist.

Die zusatzlichen Kosten fiir einen barrierefreien Ausbau der Haltestelle im Zuge dieser
Planung werden - in Betrachtung spaterer Umbaukosten - als wirtschaftlich sinnvoll und
vertretbar angesehen. Auf den Einbau eines Wetterschutzes wird aufgrund sehr geringer
Einsteigerzahlen verzichtet. Eine Nachristung ist mdglich.

Informationsveranstaltung

Am 13.12.2016 wurde die Planung in einem Ortstermin Vertretern des Stadtbezirksrates
Volkmarode vorgestellt.

Eine Informationsveranstaltung ist am 14.03.2017 um 18:30 Uhr im Feuerwehrhaus
Volkmarode, Ziegelkamp 7 vorgesehen, sodass Ergebnisse und Anregungen bei der
anschlielRenden Stadtbezirksratssitzung berticksichtigt werden kénnen.

Finanzierung

Die Ausbaukosten fur die Herstellung der Querungshilfe und den Umbau der Haltestelle
betragen ca. 55.000 €. Die erforderlichen Finanzmittel stehen unter den Finanzpositionen
4S.660020 und 5S.660067 im Haushalt 2017 vorbehaltlich der Rechtskraft zur Verfigung.

Der Bushaltestellenbereich muss zum Bau der Querungshilfe neu angelegt werden. Der

Mehraufwand, die Haltestelle dabei barrierefrei auszubauen, ist gering. Wegen der geringen
Hohe ist die MalRnahme nach derzeitigen Forderrichtlinien nicht férderfahig.

Leuer
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Straltenausbauplan



244
——

Anlage 1

247

239

Grabenverrohrung
Gelander vorsehen

° N N\
~ N '—\\E '5‘ - \\‘
5 NS < (
/ e /CD 8 \\ - .
) ol | © = \
/ AN /€ 2 N
Q| - : > 6 c
= c o)
© Sle =<
= 5 18 : @
o gN £l
5 <o olc
> wle @
O |o
a (>

61

Index: | Datum: Name: Art der Anderung:

Stadt Braunschweig RS T
Schapenstralle

Fachbereich Tiefbau und Verkehr
Abt. StraBenplanung und -neubau

Bohlweg 30 27.02.2017
38100 Braunschweig

scholz4
Malstab:
Schapenstrale/ Seikenkamp 1:250
&8 Blatt N
& ( Querungshilfe und Umbau Bushaltestelle 1.1
\\\\
rnart [ Strallenausbauplan
Datum: Name: ) Braunschweig, den . . . .16.02.2017
h ~ bearbeitet 26.01.2017 Rasch geprift:
S gezeichnet | 26.01.2017 Scholz IA. Dipl-Ing. Ruske
N Kartengrundlagen:
mitgez.: Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte
" © 2017 Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation 2 © 2017 QLGLN




	Vorlage
	Anlage  1 Straßenausbauplan Schapenstraße Querungshilfe

